
10 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates VII. GP. 

16. 4. 1953. 

Regierungsvorlage. 

Bundesgesetz vom 
über Begünstigungen einer. Anleihe der Ver­
bundgesellschaft (Energieanl~ihegesetz 1'953). 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Bundeshaftung., 

§ 1. Der Bundesminister für Finanzen wird er­
mächtigt, für eine von der Österreichischen Elek­
trizitätswirtschafts-Aktiengesellschaft (verbund­
gesellschaft) im Jahre 1953 zu begebende Anleihe 
die Haftung gemäß § 1357 ABGB. zu über-
nehmen. . 

Steuerermäßigung. 

§ 2. (1) Anleihezeichner, die nachweisen, daß 
sie die gezeichneten Stücke der im § 1 bezeich­
neten Anleihe innerhalb der Zeichnungsfrist mit 
einer dreijährigen Sperrverpflichtung - gerechnet 
vom Tage der Sperrverfügung ~ bei einer öster­
reichischen Kreditunternehmung hinterlegt 
haben, genießen eine einmalige Ermäßigung der 
Einkommensteuer (Lohnsteuer) oder der Körper­
schaftsteuer sowie des Besatzungskostenbeitrages 
vom Einkommen und des W ohnhaus-Wieder­
aufbaubeitrages vom Einkommen um insgesamt 
10 v. H. des gezeichneten und hinterlegten An­
leihenennbetrages. 

-(2) Steuerpflichtige, die zur Einkommensteuer 
oder Körperschaftsteuer veranlagt werden, haben 
zur Geltendmachung der Steuerermäßigung die 
im § 6 bezeichneten Bestätigungen über die Zeich­
nung und die Hinterlegung der Anleihestücke 
dem für ihre Veranlagung zuständigen Finanz­
amt zu übergeben; sie können die im Abs. 1 
vorgesehene Steuerermäßigung nur für die 
Kalenderjahre 1953 ,bis 1955 In Anspruch 
nehmen. 

(3) Steuerpflichtige, deren Einkommensteuer 
im Abzugswege (Lohnsteuer) eingehoben wird, 
können die im Abs. 1 vorgesehene Steuerer­
mäßigung nach ihrer Wahl in folgender Weise 
in Anspruch nehmen: 

a) Sie übergeben die im § 6 bezeichneten Be­
stätigungen ihrem Arbeitgeber. Dieser hat 
bei den auf die Vorlage der Bestätigungen 
folgenden Lohnzahlungen für Lohn­
zahlungszeiträume, die vor dem 1. Jänner 

1956 enden, insgesamt so viel weniger an 
Lohnsteuer einschließlich Besatzungskosten­
beitrag vom Einkommen und W ohnhaus­
Wiederaufbaubeitrag vom Einkommen ein­
zubehalten, als 10 v. H. des gezeichneten 
und hinterlegten A<nleihenennbetrages ent­
spricht: 

b) Sie übergeben der Kreditunternehmung, 
. bei der sie die gezeichneten Anleihestücke 

mit dreijähriger Sperrverpflichtung hinter­
legt haben, bis 31. Dezember 1954 einen 
Nachweis über das Bestehen ihres Dienst­
verhältnisses. Die Kreditunternehmung 
spricht den Steuerermäßigungsbetrag bei 
der für sie zuständigen Finanzlandesdirek­
tion an. Die Fi,nanzlandesdirektion über­
weist ihr den Betrag zugunsten des Hinter­
legers. 

,(4) Arbeitnehmer, die zur Einkommensteuer 
veranlagt werden, können wahlweise entweder 
die im § 6 bezeichneten Bestätigungen dem für 
ihre Veranlagung zuständigen Finanzamt über­
geben oder nach Abs. 3 verfahren. übergeben 
sie die Bestätigungen dem Finanzamt, so ist 
Abs. 2 letzter Halbsatz anzuwenden. Im Falle 
des Abs. 3lit. a darf bei der Veranlagung dieser 
Arbeitnehmer der Ermäßigungsbetrag gemäß 
Abs. 1 nicht höher sein, als die in dem betreffen­
den Kalenderjahr beim Steuerabzug (Abs. 3 
lit. a) gewährte Ermäßigung. Wurde die Steuer­
ermäßigung gemäß Abs. 3 lit. b in Anspruch ,ge­
nommen, so findet eine Steuerermäßigung bei 
der Veranlagung nicht mehr statt. 

,(5) Die von einem Arbeitnehmer dem Arbeit­
geber beigebrachten Bestätigungen (Abs. 3 und 4) 
sind zum Lohnkonto (§ 31 Lohnsteuerdurch­
führungsbestimmungen) zu nehmen ünd anläß­
lich der ersten Kürzung der einzubehaltenden 
Abgabenbeträge durch Firmenstempel zu kenn­
zeichnen. Auf dem Lohnkonto des Arbeit-. 
nehmers sind die gewährten Abgabenermäßi­
gungen (Abs. 3 und 4)' ersichtlich zu machen. 
Das gleiche gilt für die Ausstellung von Lohn­
zetteln (§ 48 Lohnsteuerdurchführungsbestim­
mungen) und für die Ausstellung von Lohn- oder 
Gehaltsbestätigungen für Zwecke des Jahresaus­
gleiches. 
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(6) Bei Durchführung des Jahres'au~leiches ist 
der Jahresbetrag der neu errechneten Lohnsteuer 
einschließlich Bes'atzungskostenbeitrag vom Ein­
kommen Ul1l~ Wohnhaus-Wiederaufba'Wbeitrag 
vom EinJlmmmen (§ 42 b Abs. 2 und 3 erster 
Satz Einkommensteuergesetz) vor Gegenüber­
stellung mit der einlbeihaltenen Lohnsteuer ein­
sch.Jießlich BesatJ~ungskostenbeitrag vom Ein­
kommen und Wohnhaus-Wiederaufbaubeitrag 
vom Einkommen um den Ermäßigungsbetrag 
(Abs. 4 vorletzter Satz) zu kürzen. Ab. 4 
letzter SatlZ ist sinngemäß anzuwenden. 

(7) Bei VeranIagungen gemäß § 46 Abs. 3 Ein­
kommensteuergesetz ist eine Ermäßigung nicht 
zu gewähr,en, wenn. bereits die Steuerermäßigung 
gemäß Abs. 3 in Anspruch genommen worden 
ist. 

nicht rechtskräftig abgeschLossenes Steuerstrafver­
fahren wird eingestellt, insoweit das nicht oder 
unvollständig erklärte Einkommen (Gewinn) 
oder Vermögen den gezeichneten und hinter­
legten AnleihenennJbetrag ziffernmäßig nicht 
übersteigt. (Strafamnescie). 

2. RechÜ'lkräftige Bescheide (Sbeuerbescheide, 
Steuermeßbesche~de, Freistellungsbescheide, Fest­
stellungsbescheide) dürfen zuungunsten des 
Steuerpflichtigen nur insoweit geändert werden, 
als das nicht oder unvollständig erklärte Einkom­
men (Gewinn) oder Vermögen den gezeichneten 
und hinterlegten Anleihenennbetrag ziffernmäßig 
übel'!~teigt. Sind Besche~e noch nicht e'I1gangen 
oder noch nicht rechtskräftig ge}VoI1den oder er­
geht in Ersetzung eines vorläufigen Bescheides 
ein endgültiger Bescheild, so darf von der Er­
klärung nur insoweit albgewichen werden, als d'as 

Anleihebezeichnung aus der Investitions- nicht 'Oder nicht vollständig erklä,rte Einkommen 
rücklage 11. (Gewinn) oder Vermögen den gez,eichneten und 

§ 3. Soweit die Investitionsrücklage II (Inve- hinterlegten ArnLeihenennhetrag ziff,ernmäßig 
stitionsbegünstigungsgesetz 1951, BGBL Nr. 192) übersteigt (Bemessungs amnestie). 
zur Zeichnung der im § 1 bezeichneten Anleihe' (2) Die Begünstigungen des Abs. 1 Z. 1 und 2 
verwendet wiro und der Anleihezeichner dem gelten hinsichtlich der Umsatzsteuer (einschließ­
für seine VeranIagung zuständigen Finanzamt lich des Bundeszuschlages zur Umsatzsteuer und 
durch Vorlage der im § 6 bezeich,neten Bestäti- des Rechnungsstempelpauschales) und hinsicht­
gungen nachweist, daß er die gezeichneten Ap.- lich der Beförderungsteuer für jene im Jahre 
leihesoücke innerhalb der Zeichnung~frist mit 1951 oder in den Vorjahren erzielten und nicht 
einer sechsjährigen Sperrverpflichtung - ge- erklärten Umsätze, aus denen das nicht erklärte 
rechnet vom Tage der Sperrverfügung - bei Einko,mmen (Gewinn) oder Vermögen herrührt. 
einer österreichisch,en Kredituntemehmung hin- (3) Wenn ein aus Stücken der im § 1 bezeich­
terlegt hat, liegt in Höhe ,des gezeichneten und 'neten Anleihe bestehendes, neu hervorgekom­
hinterlegten Anleihenennbetrages eine bestim- menes Vermögen nicht zweifelsfrei aus der 
mungsgemäße Verwendung der Investitions- Zeit nach dem 31. Dezember 1951 stammt, dann 
rücklage 11 vor. ist davon auszugehen, daß die zur Zeichnung 

Steueramnestie. 

§4. (1) Steuerpflichtigen, die ihr Einkommen 
(ihren Gew,inn) für aa,s Jahr 1951 oder die Vor­
jahre oder das Vermögen ZJum 1. Jänner 1952 
oder zu einem früher,en Stichtag nachweislich 
ohne eigenes Verschulden überhaupt nicht oder 
nur unvollständig erklärt hahen und die nach­
weisen, ,daß sie Stücke der im § 1 be·zeichneten 
Anleihe gezetichnet vnd innerha~b der Zeichnungs­
frist mit 'einer sechsjähr,igen Sperrverpflichtung -
gerechnet vom T'age der Sperrverfügung - bei 
einer österreich'ischen Kre,ditunternehmung hin­
terlegt haben, werden bei der Einkommensteuer, 
Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer nach dem 
Gewerbeertrag, dem Hesatzungskostenbeitrag 
vom Einkommen und dem W ohnhaus-Wieder­
auf,baubeitrag vom Einkommen für das Jahr 1951 
und die Vorjahre, femer hei der Ve'rmögensteuer, 
der Gewerbesteuer nach dem Gewetibekapital, 
der Aufbringungwmlage und dem Besatzungs­
kostenbeitrag vom Vermögen für das Jahr 1952 
und die Vorjahre folgende Begünstigungen ge­
währt: 

1. Die Einleitung cines Steuerstrafverfahrens 
unterbleibt oder ein Ibereits eingeleitetes, hoch 

aufgewendeten Mittel aus den Jahren 1948 bis 
1951 herrühren. 

Wahlweise Inanspruchnahme der Begünstigun­
gen der §§ 2 bis '4. 

§ 5. Anleihezeichner, welche die gezeichneten 
Anleihestücke mit einer den §§ 2 bis 4 ent­
sprechenden Sperrverpflichtung . bei einer öster­
reichischen Kreditunternehmung hinterlegt 
haben, können mit den gleichen Anleihestücken 
nach ihrer Wahl nur jeweils eine der in den 
§§ 2 bis 4 enthaltenen Begünstigungen für sich 
in Anspruch nehmen. 

Nachweis der Zeichnung und Hinterlegung. 

§ 6. Der Nachweis der gemäß § 2 Abs. 1, 
§ 3 und § 4 Abs.l vorgesehenen Zeichnung 
(Erwerb gemäß § 10) und Hinterlegung von An­
leihestücken ist durch eine auf den Namen und 
die Anschrift des· Steuerpflichtigen' (Amnestie­
werbers) lautende und den Betrag sowie die 
Nummern der durch Zeichnung oder gemäß 
§ 10 erworbenen und hinterlegten Stücke aus­
weisende Bestätigung der Zeichnungsstelle und 

. der DepotsteIle in dei' vom Bundesministerium 
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für Finanzen zu bestimmenden Form zu er­
bringen. . Diese Bestätigungen sind nur einmal 
und in einer einzigen Ausfertigung dem Anleihe­
zeichner (Hinterleger) auszuhändigen. Bei In­
anspruchnahme der Steuerermäßigung gemäß 
§ 2 Abs. 3 lit. b darf eine solche· Bestätigung 
nicht ausgehändigt werden. 

Auflassung der Sperrverpflidltung gemäß 
§§ 2 und 3. 

§ 7. (1) Kreditunternehmungen, bei denen An­
leihestücke mit einer dreijährigen Sperrverpflich­
tung gemäß § 2 hinterlegt worden sind, haben 
diese Sperre auf Verlangen des Hinterlegers zur 
Gänze oder für einen Teil des Depots vorzeitig 
aufzuheben. In diesem Fall haben sie 10 'v. H. 
des Anleihenennbetrages, dessen Sperre aufge­
hoben werden soll, als Abgabennachholung für 
Rechnung des Hinü:rlegers bar abzuführen; diese 
Beträge sind nach den für die Einhebung und 
Verrechnung der Lohnsteuer geltenden Bestim­
mungen zu behandeln. Die näheren Vorschriften 

. erläßt das Bundesministerium für Finanzen. 
(2) Eine Auflassung der sechs jährigen Sperr­

verpflichtung gemäß § 3 vor Ablauf der Sperr­
frist hat den Verlust der Begünstigung und die 
Nachversteuerung zur Folge. Sie darf von den 
Kreditunternehmungen nur mit schriftlicher Zu­
stimmung des für die Veranlagung des Hinter­
legers zuständigen Finanzamtes erfolgen. Eine 
vorzeitige Auflassung der Sperrverpflichtung ge­
mäß § 4 findet nicht statt. 

W ei tere steuerrechtliche Begünstigungen. 

§ 8. (1) Treffer der im § 1 bezeichneten An­
leihe unterliegen nicht der Gewinstgebühr im 
Sinne des Gebührengesetzes. 

(2) Sind Stücke der im § 1 bezeichneten An~ 
leihe Bestandteile eines Betriebsvermögens, so 
unterliegen die darauf entfallenden Treffer 
weder der Einkommensteuer (Körperschaftsteuer) 
noch der Gewerbesteuer. 

(3) Die Anleihestücke unterliegen ferner nicht 
der Vermögensteuer, dem Besatzungskostenbei­
trag vom Vermögen, der Aufbringungsumlage 
und der Gewerbesteuer nach dem Gewerbe­
kapital; sie bleiben daher bei der Ermittlung des 
sonstigen Vermögens und bei der Feststellung 
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des Einheitswertes des Betriebsvermögens außer 
Ansatz. 

(4) Werden die Anleihestücke auf Grund der 
Ausgabebedingungen mit einem höheren Betrag 
als dem Nennwert eingelöst, so bildet der den 
Nennbetrag übersteigende Betrag (Unterschieds~ 
betrag) keine steuerpflichtige Einnahme. 

(5) Die Zeichnung von Stücken der im§ 1 be­
zeichneten Anleihe ist von den Kapitalverkehr­
steuern befreit. 

(6) Die im § 6 bezeichneten Bestätigungen 
unterliegen nicht der Gebühr nach § 14 TP. 14 
des Gebührengesetzes 1946, BGBl. N r. 184/1946, 
in der jeweils geltenden Fassung. 

Verletzung der Sperrverpflichtung. 

§ 9. Kreditunternehmungen, die entgegen den 
Vorschriften dieses Bundesgesetzes Sperrver­
pflichtungen gemäß §§ 2 bis 4 schuldhaft ver­
letzen, sind verpflichtet, 50 v. H. des der Sperre 
widerrechtlich entzogenen Anleihenennbetrages 
an das Bundesministerium für Finanzen bar ab­
zuführen. überdies zieht die Verletzung der 
Sperrvorschriften den Verlust der den Anleihe­
zeichnern gemäß §§ 3 und 4 gewährten ~e­
günstigung nach sich. In den Fällen des § 2 wIrd 
die Verpflichtung der Kreditunternehmungen 
zur Abfuhr gemäß § 7 Abs. 1 nicht berührt. 

Begünstigungen bei Anleiheerwerb . von einem 
Garantiesyndikat. 

§ 10. Die Begünstigungen der §§ 2 bis 8 ~e­
nießen auch Personen, die von einem Garanue­
syndikat spätestens sed1S Monate ~ach ~nde der 
Zeichnungsfrist Stücke der Energieanleihe 1;953 
erwerben, die das Syndikat· auf Grund semer 
übernahmegarantie auf eigene Rechnung über­
nehmen mußte und die von solchen Erwerbern 
innerhalb der genannten Erwerbsfrist b~i e~ner 
österreichischen Kreditunternehmung mIt emer 
dreijährigen Sperrverpflichtung g~rechnet 
vom Tage der Sperrverfügung - hmterlegt 
werden. 

Vollzugsklausel. 

§ 11. Mit der Vollziehung dieses Bundes­
gesetzes ist das Bundesministerium für· Finanzen 
betraut. 
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Erläuternde Bemerkungen. 

Zu § 1: 

Schuldner der Anleihe werden dit; österrei­
chische Elektrizitätswirtschafts-A. G. (Verbund­
gesellschaft) und ihre Konzerngesellschaften: 
Tauernkraftwerke A. G., Ennskraftwerke A. G., 
Draukraftwerke A. G., österreichisch~Bayrische 
Kraftwerke A. G. und Donaukraftwerk Jochen­
stein A. G. sein. Zur weiteren Sicherheit der 
Anleihe ist vorgesehen, daß der Bund den 
Schuldnern als Bürge und Zahler beitritt. Durch 
diese Bundesbürgschaft wird die Anleihe zur An­
legung von Mündelgeld ,geeignet. 

Zu § 2: 
Die Steuerermäßigung soll in folgender Weise 

durchgeführt we;rden: 

a) V eranlaguhgspflich tigen wird die auf 
Grund der Steuererklärung bemessene 
Einkommensteuer i(Körperschaftsteuer) 
samt Zuschlägen anläßlich der Veranlagung 
um den Steuerermäßigungsbetrag gekürzt; 

b) Lohnsteuerpflichtigen wird ihre Lohn­
steuer vom Dienstgeber gekürzt.' Sie 
können aber auch die Steuerermäßigung 
statt bei ihrem Arbeitgeber unter Nach­
weis ihres Dienstverhältnisses bei der 
Kreditunternehmung, bei der ihre Stücke 
gesperrt werden, ansprechen. In diesem 
Falle wird ihnen die Ermäßigung von der 
Finanzbehörde gewährt. Die Steuer­
ermäßigung wird dadurch, daß der Arbeit­
nehmer den Arbeitsplatz wechselt, nicht 
berührt. 

'Abs. 4 bis 6 enthalten Verfahre!1svorschriften, 
die einerseits eine Kontrolle der Arbeitgeber 
durch die Finanzverwaltung und a,nderseits die 
Berücksichtigung der Steuerermäßigung in Fällen 
der Veranlagung oder des Jahresausgleiches für 
Arbeitnehmer gewährleisten sollen. 

Durch Abs., 7 soll im Falle der Veranlagung 
eines Arbeitnehmers, der neben seinen Dienst­
bezügen Einkünfte aus selbst geschaffenen lite­
rarischen oder künstlerischen Urheberrechten be­
zogen hat, die doppelte Inanspruchnahme der 
vorgesehenen Steuerermäßigung, nämlich sowohl 
beim Steuerabzug vom Arbeitslohn ,als aud1 bei 

der Veranlagung, ausgeschlossen werden. Diese 
gesetzliche Anordnung i$t deshalb notwendig, 
weil bei Veranlagungen gemäß § 46 Abs. 3 Ein~ 
kommensteuergesetz die Dienstbezüge und die 
hievon einbehaltene Lohnsteuer samt Zusc;hlägen 
außer Betracht bleiben. ' 

Zu § 3: 

Gemäß den Bestimmungen des Investitions~ 
begünstigungsgesetzes 1951, BGBl. Nr. 192, ge­
bildete Investitionsrücklagen II können grund­
sätzlich nur zur Anschaffung oder Herstellung 
von abnutzbaren Wirtschaftsgütern des Anlage­
vermögens verwendet werden. Das Gesetz sieht 
eine Erweiterung dieser Verwendungsmöglich­
keit dadurch vor, daß es die Zeichnung und 
Hinterlegung von Energieanleihestücken 'als be­
stimmungsgemäße Verwendung der Investitions­
rücklage II erklärt. Voraussetzung für die In­
anspruchnahme dieser Begünstigung ist ci!1e 
sechs jährige Sperre der Anleihestücke. 

Zu § 4: 
Die Steueramnestie soll nur Steuerpflichtigen 

zukommen, die die Steuervorschriften n ich t 
vorsätzlich verletzt haben, Sie soll ihnen die 
Möglichkeit geben, Energieanleihe zu zeichnen, 
ohne die Herkunft des zur Zeichnung verwen­
deten Vermögens dem Finanzamt nachweisen zu 
müssen. 

Die Steueramnestie wird in zwei Arten ge­
währt; eine Strafamnestie soll die Verhängung 
einer Steuerstrafe ausschließen, eine Bemessungs­
amnestie die Einbe;z;iehung der verschiedenen 
Umsätze, Einkommen, Gewinne und Vermögen 
in die Bemessungsgrundlagen der bezüglichen 
Abgaben verhindern. 

Die Steueramnestie wird dadurch erwirkt, daß 
der Steuerpflichtige Stücke der Anleihe zeichnet 
und bei einer österreichischen Kreditunterneh­
mung mit einer sechsjäh~igen Sperrverpflic;htung 
hinterlegt. Im Ausmaß der Zeichnung und Hin~ 
terlegung tritt bei übergabe der diesbezüglichen 
Bestätigungen der Zeichnungs- und Depotstellen 
an das Finanzamt die Amnestiewirkung ein. 
Hat beispielsweise ein Steuerpflichtiger im Jahre 
1950 einen Gewinn von 10.000 S und ein ebenso 
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hohes Einkommen ohne Vorsatz nicht einbe­
kannt, dann wird im Falle einer Zeichnung von 
Anleihestücken im Nennwert von 10.000 S so­
wohl die Verhängung einer Steuerstrafe als auch 
die Versteuerung dieser 10.000 S unterbunden. 
Dabei ist es gleichgültig, ob schon eine Veran­
lagung für das Jahr 1950 durchgeführt und ob 
der bezügliche Bescheid rechtskräftig geworden 
ist oder nicht. 

Nicht unter die Bemessungsamnestie fallen 
Tatbestände, die vorn Steuerpflichtigen in seinen 
Steuererklärungen angegeben wurden, über die 
jedoch Uneinigkeit hinsichtlich ihrer steuer­
rechtlichen Behandlung besteht. Hat also bei­
spielsweise ein Steuerpflichtiger zu Unrecht die 
Anwendung eines begünstigten Steuersatzes' ge­
fordert und ist diesem Verlangen im erstergan­
genen Bescheid Rechnung getragen worden, so 
kann er durch Zeichnung von Anleihe nicht ver­
hindern, daß der unrichtige Bescheid zu seinem 
Nachteil berichtigt wird. Wurde ein zugeflossener 
Betrag vom Steuerpflichtigen einbekannt, jedoch 
mit dem Zusatz, daß die rechtlichen Verhält­
nisse noch nicht genügend geklärt seien, und 
ist ihm das Finanzamt durch Erlassung eines 
"vorläufigen Bescheides" gemäß § 100 Abgaben­
ordnung, in dem der fragliche Betrag vorläufig 
außer Ansatz geblieben ist, gefolgt, so wird nach 
erfolgter Klärung der rechtlichen Verhältnisse 
dem endgültigen Bescheid dieser Betrag auch 
dann in die Bemessungsgrundlage einbezogen 
werden, wenn in Höhe dieses Betrages Anleihe­
stücke gezeichnet und mit entsprechender Sperr­
verpflichtung hinterlegt wo-rden sind. 

Ohne Vorsatz nicht erklärte Umsätze ge­
nießen - soweit die- daraus erzielten Gewinne 
und Einkommen nach der Höhe des Zeichnungs­
betrages unter die Amnestie fallen - ebenfalls 
die Begünstigung der Amnestie. Hat daher ein 
Steuerpflichtiger einen Umsatz von 100.000 S 
und den daraus erzielten Gewinn (= Einkom­
men) von 10.000 S ohne Vorsatz nicht erklärt, 
dann ist durch die Zeichnung von Anleihe-

_ stUcken in der Höhe von 10.000 S sowohl die 
Nichterklärung des Gewinnes (Einkommens) als 
auch des Umsatzes amnestiert. 

Der Umfang der Amnestie wird grundsätzlich 
durch die Höhe des gezeichneten und mit sechs­
jähriger Sperre hinterlegten Anleihenennbetrages 
begrenzt. Ist das nicht einbekannte Einkommen 
(Gewinn). oder Vermögen höher als der gezeich­
~ete und hinterlegte Anleihenennbetrag, dann 
ist der Mehrbetrag vor der Besteuerung durch 
die Amnestie nicht geschützt. Das gleid1e gilt 
hinsichtlich der zu den nicht geschützten Teilen 
des Einkommens (Gewinnes) gehörenden Um­
sätze. 

Das Gesetz sieht weiters vor, daß ein in 
Energieanleihe bestehendes, neuhervorgekom­
menes, Vermögen als aus den Jahren 1948 bis 

1951 herrührend anzusehen ist, wenn nicht 
zweifelsfrei feststeht, daß es aus der Zeit nach 
dem 31. Dezember 1951 stammt. Hiedurch ent­
fällt die zumeist äußerst schwierige Feststellung, 
ob und inwieweit dieses neu hervorgekommene 
Vermögen schon am Stichtag der einmaligen 
Vermögensabgabe und der Vermögenszuwachs­
abgabe (1. Jänner 1948) vorhanden war. 

Zu § 5: 

Die in den §§ 2 bis 4 erwähnten Begünstigun­
gen können mit einer Zeichnung und Hinter­
legung nur einzeln und nicht nebeneinander in 
Anspruch genommen werden, d. h. wenn ein 
Zeichner und Hinterleger mit übernommener 
Sperrverpflichtung mehrere von diesen Begün­
stigungen in Anspruch nehmen will, so muß er 
für jede dieser Begünstigungen eine eigene, ent­
sprechend hohe Zeichnung und Hinterlegung 
mit Sperre vollziehen. Wohl aber können die 
im § 8 des Gesetzes vorgesehenen weiteren Be­
günstigungen ohne weitere Zeichnung und Hin­
terlegung neben einer der Begünstigungen der 
§§ 2 bis 4 in Anspruch genommen werden. 

Zu § 6: 

Die Begünstigungen der §§ 2 his 4 können -
mit Ausnahme des Falles § 2 Abs. 3 lit b - nur 
durch Vorlage von Bestätigungen der Zeidmungs­
stelle und der Depotstelle, di'e bestimmten 
Erfordernissen entsprechen müssen, in Anspruch 
genommen werden. Zur Verhinderung von 
Mißbräuch-en dürfen diese Bestätigungen von den 
österreichischen Kreditunternehmung,en nur in 
emer einzigen Ausfertigung ausgestellt werden. 

Zu § 7: 

Nach ,dem Ge's,enz soll der Zeichner die Sperr­
verpflichtung der mit dreijähriger Sperre hinter­
legten Anle~hestücke (§ 2) jederzeit vorzeiüg 
widerrufen können. Einem solchen Verlangen 
hat die KreditJunterriehmung ezu entsprechen, 
wobei sie jedoch 10 v. H. des freigegebenen 
Anleihenennbeorages -zu Lasten des Hinterlegers 
aIs Ahgeltung der gewährten Ahg:l!benermäßigung 
an die Finanezvierwaltung ahzuführen hat. 

Ein Widecl"uf der'Sperrverpflichtung bei sechs­
jähc~er Bindung ist bei Inanspruchnahme der 
Steueramnestie nicht möglich. Dagegen kann die 
Kreditunternehmung bei s'echsjährig,er Sperre in 
Fällen, in denen der Steuerpflichtige zur Anleihe­
zeichnung die Investitionsrücklage II verwendet 
hat, mit s,chriftLicher Zustimmung des für den 
Hinter.1eger ~uständigen Finanzamtes die Sperre 
ganz oder teilweise aufheben. In diesen FäHen 
muß eine Nachversteuerrung der nicht bestim­
mungsgemäß verwendeten Investitionsrücklage 11 
nach den Anordnungen des Inve'Stitionshegünsti­
gung~gJeset'zes 1951, BGBl. Nr.192, durch das 

--~--_ .. --
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Finanzamt stattfinden. Dies ist deshalb not­
wendig, weil die durch die Bildung der Investi­
tionsrücklage II gewährte Steuerermäßigung in 
jedem einzelnen Fall verschieden ist und nur vom 
Finanzamt im Wege der Veranlagung festgestellt 
wCJ:1den kann. Daher entfällt in d.~esen Fällen die 
Einhebung und Abfuhr eines Abgeltungsbetrages 
durch die Kreditunternehmung. 

Zu § 8: 
Neben der Inanspruchnahme einer der in den 

§§ 2 his 4 vorgesehenen Begünst]gungen durch 
Zeichnung und Hintlerlegung von Anleihestücken 
sollen aUe Inhaber von Anleihestücken - somit 
nicht nur Idie Zeichner, sondern auch spätere Er­
we!1ber - weitere Abgabenbegünstigungen ge­
nießen: 

1. Die Trdfer der Energieanle.ihe soUen von 
d'er Gewinstgebühr hefreit 5'ein und in den Fällen, 
in denen ansonsten eine Steuerpflicht gegeben 
ist, nicht der Einkommensteuer (Körperschaft­
steuer) sowie der Gewerhesteuer unterliegen. 

2. Di'e Anl'eihestücke soUen von der Ver­
mögensteuer, dem Besatzungskostenbeitrag vom 
Vermögen, ,der AufbringunlgsumIage' und der 
Gewerbesteuer vom Gewenbekapital befreit sein. 

3. Werden die Anleihestücke mit einer Wert­
sicherungsklausel·ausgest:attet, so soll dem Inhaber 
der Anleihesuücke einaUenfaUs bei der Einlösung 
zufl.ießender, das Nominale übersteigender Mehr­
betrag weder der Einkommensteuer (Körper­
schaftsteuer) noch der Gewerbesteuer nach dem 
Gewerbeertrag unterliegen. Ohne diese Bestim­
mung würden die auf Grund der Wertsicherungs­
klausd den Anleiheinhahern aUenfalls zufließen-

7 

den Me1hrlbet'räge als steuerpflichtige Einnahmen 
zu he handeln sein, 'Weil, sie zu den im § 20 
A'bs. 2 Z. 1 Einkommensteuergcsetz angeführten 
"beSlonderen Vorteilen" gehören. 

4. Der Erwerib von Anleihestücken innerha1b 
der Ze:ichnungsfrist durch Zeichnung, sei es von 
der östlerreichischen Elektrizitätswirtschaft A. G., 
sei es von anderen Zeichnungsstdlen, a,st von den 
Kapitalverkehrste,uern befreit. Die im § 6 be­
,zeichneten Bestätigungen unterliegen nicht der 
Stempelpfl.icht für Zeugnisse. 

Zu § 9: 

Der Gesetzentwu~f sieht in Fällen widerrecht­
licher Aufhebung von Sperren durch Kreditunter­
nehmungen davon ab, Strafbestimmungen zu 
erlassen, sieht aber vor, daß die Kreditunter­
nehmung, die eine Sperre schuldhaft (also auch 
bloß fahrlässig) widerrechtlich aufgehoben hat, 
an den Bund eine Buße im Ausmaß von 50 v. H. 
des unter Verletzung der Sperrverpflichtung 
freigemachten Anleihenennbetrages zu entrichten 
hat. 

Zu § 10: 
Diese Bestimmung stellt der Zeichnung von 

Energieanleihe, - unter den sonstigen Bedin­
gungen der§§ 2 bis 4 - den Erwerb von 
Energieanleihestücken von einem Garantiesyndi­
kat, spätestens sechs Monate nach Ende der 
Zeichnungsfrist, gleich, damit das Syndikat noch 
für diese beschränkte Zeit Stücke, die nicht für 
seinen Nostrobesitz vorgesehen waren, mit den 
gleichen Begünstigungen dieses Bundesgesetzes 
abgeben kann. 
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